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Umgehung Ochsenwiesenstraße 
Weiterer Ausbau Geh- und Radweg – Kostenschätzung 
 
 
 
Beschlussantrag 
 

1. Dem vorgelegten Entwurf Büro Ippich vom 01.03.2018 wird zugestimmt. 
 

2. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für das Haushaltsjahr 2019 
einzuplanen und die Maßnahme soll im Jahr 2019 ausgeführt werden. 

  

   

   Gohm/23.03.2018 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   
 

 
 
 
In der Gemeinderatssitzung am 23.01.2018 kam aus Reihen des Gemeinderats der 
Hinweis man sollte sich doch Gedanken machen wie das neue Gewerbegebiet 
Lüssen nach Bezug der ersten Bürogebäude für die dortigen Mitarbeiter fußläufig mit 
dem Gewerbegebiet Ochsenwiesen-Steinäcker verbunden werden könnte. 
 
Bisher besteht für die Fußgänger lediglich die Möglichkeit das Gewerbegebiet 
Lüssen am westlichen Ende über eine gesicherte Fußweganbindung zum Geh- und 
Radweg (Güglingen – Eibensbach) entlang der L 1110 zu erreichen. 
 
Wir haben den Hinweis aus dem Gemeinderat aufgenommen und an das Ing.-Büro 
Ippich weitergeleitet mit der Bitte um Klärung der Realisierungsmöglichkeiten und 
einer ersten Kostenschätzung. 
 
Unter Berücksichtigung zum Bebauungsplan „Ochsenwiesen Steinäcker – 
Erweiterung rechtskräftig 13.09.2002“ ist in diesem Bebauungsplan die Ausführung 
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eines Geh- und Radweg nördlich der Ochsenwiesenstraße vorgesehen gewesen. 
Dieser Geh- und Radweg wurde aber damals nicht ausgeführt, da zum damaligen 
Zeitpunkt noch keine Notwendigkeit bestand. 
 
Unter Berücksichtigung der räumlichen Flächen und Möglichkeiten entlang der 
Umgehung Ochsenwiesenstraße kann ein Geh- und Radweg lediglich auf der 
Nordseite der Ochsenwiesenstraße zur Ausführung kommen.  
Unser Vorschlag geht nun dahin, dass wir einen Geh- und Radweg ab Einmündung 
Lindenstraße auf der nördlichen Seite entlang der Ochsenwiesenstraße planen.  
Wenn wir bis zur Einmündung in das Gewerbegebiet Lüssen einen Geh- und 
Radweg anbieten ist es unabdingbar diesen Weg auch bis zum Kreisverkehr 
Eibensbacher Straße fortzuführen. 
 
Auf Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet Lüssen muss aus verkehrsrechtlicher 
Sicht eine Querungshilfe für Fußgänger zur Ausführung kommen. Diese würde dann 
analog der neuen Querungshilfe auf Höhe der Fa. Fensterbau Schneider in 
Frauenzimmern welche im Zuge der Sanierung Brackenheimer Straße im Jahr 2017 
hergestellt wurde ausgeführt. 
 
Die Kostenschätzung vom Ing.-Büro Ippich errechnet für die Herstellung zum neuen 
Geh- und Radweg Gesamtkosten in Höhe von 286.600,00 € brutto einschließlich 
Nebenkosten.  
 
Entlang dem Geh- und Radweg kommt ebenfalls eine Beleuchtungsanlage zur 
Ausführung analog der Geh- und Radwegverbindungen Güglingen – Eibensbach /. 
Güglingen – Frauenzimmern und Güglingen – Pfaffenhofen. Die Kosten hierfür liegen 
alleine schon bei 74.450,00 € brutto die in den o. g. Gesamtkosten bereits enthalten 
sind. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten wir den Planungsvorschlag vom Ing.-Büro Ippich 
aufgreifen und mit der Straßenverkehrsbehörde weiter planen und abstimmen. 
 
Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2018 nicht eingestellt, da die 
Haushaltsplanung für das Jahr bereits abgeschlossen ist. Die Verwaltung würde für 
die Haushaltsplanung 2019 die entsprechenden Kosten einplanen und im Jahr 2019 
die Maßnahme ausführen. 
 
 

Gohm/23.03.2018             
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